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 Drucksache Nr.: 391/2018 
   
  Dezernat II 

 Federführend: Abteilung 
Kinderbetreuung 

 Anlagen:  
 Az.: 460-völ-mm 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 29.11.2018 Ö zur Vorberatung 

Hauptausschuss 06.12.2018 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
 
Erhöhung der Finanzierung des Naturkindergartens der Prot. Stiftskirchengemeinde 

 
Antrag: 

 
Der Hauptausschuss stimmt der Erhöhung des Investitionskostenzuschusses für die 
Schaffung und den Betrieb des Naturkindergartens der Prot. Stiftskirchengemeinde um bis 
zu maximal 10.000 € zu. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat der Prot. Stiftskirchengemeinde bereits die 

Übernahme eines einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von bis zu 30.000 € und des 

Trägeranteils der Stiftskirchengemeinde an den laufenden Personalkosten für zwei 

Vollzeitstellen sowie einen jährlichen Sachkostenzuschuss in Höhe von 1.000 € zugesichert 

(Stadtratsbeschluss 252/2017 vom 19.09.2017).  

Der Naturkindergarten oberhalb des Haagweges wurde zwischenzeitlich zum 01.08.2018 

eröffnet. Die Umbaukosten für die benötigte Einzäunung, Gestaltung des Geländes, 

Ertüchtigung der Biotoilette etc. haben sich aufgrund erhöhter Anforderungen der 

Unfallkasse erhöht. Zudem war die Anschaffung einer weiteren Komposttoilette sowie eines 

Heizofens für die Schutzhütte erforderlich. Der Unterstützungsbedarf durch die Stadt hat sich 

mit Blick auf die finanziell angespannte Lage der Prot. Stiftskirchengemeinde dadurch weiter 

erhöht. Die ursprünglichen Gesamtkosten werden voraussichtlich um ca. 10.000 € höher 

ausfallen als ursprünglich angenommen und liegen somit bei nunmehr ca. 40.000 €.  

Die Betreuungsplätze im Bereich Natur- bzw. Waldkindergartenpädagogik werden sehr gut 

nachgefragt. Aufgrund der steigenden Nachfrage ist bereits jetzt eine (kosten- und 

personalneutrale) Erweiterung des Platzangebots von 15 auf 20 Plätze angedacht. Die im 

Kindertagesstättenbedarfsplan festgestellte Defizite des Betreuungsangebotes werden 

dadurch weiter minimiert. 

Neustadt an der Weinstraße, 14.11.2018 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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